
ERDENMARKT Kompostwerk Oberpleichfeld   
Am Rothweg · Telefon 09367 3340
Öffnungszeiten:	Mo.	 9:00	–	18:00	Uhr	
ganzjährig	 Di.	+	Mi.	geschlossen	
Januar	bis	 Do.	10:00	–	18.00	Uhr	
Dezember	 Fr.	 9:00	–	18:00	Uhr	
	 Sa.	 9:00	–	14:00	Uhr

ERDENMARKT Kompostwerk Würzburg   
Kitzinger Straße 60 · Telefon 0931 27092-0
Januar	/	Februar	 Mo.	–	Fr.	 8:00	–	16:30	Uhr,	Sa.	geschlossen
März	bis	Oktober	Mo.	–	Do.	 8:00	–	17:00	Uhr,	Fr.	8:00	–	18:00	Uhr,	
	 Samstag	8:00	–	13:00	Uhr
November	 Mo.	–	Fr.		 8:00	–	16:30	Uhr,	Sa.	8:00	–	13:00	Uhr
Dezember	 Mo.	–	Fr.	 8:00	–	16:30	Uhr,	Sa.	geschlossen

Bitte beachten 

Sie unsere neuen 

Öffnungszeiten !

Einlass-Ende ist 

jeweils 15 Min. 

vor Schließung !

Kompostwerk Würzburg GmbH 	·	Kitzinger	Str.	60		·	97076	Würzburg		·	Tel.:	0931	27092-0		·	Fax:	27092-25		·	wuerzburger-kompost.de		·	info@wuerzburger-kompost.de	
Geschäftsführer :	Kjell	Sören	Blum	(M.B.A.;M.Sc.)	·	Vorsitzende des Aufsichtsrates :	Stadträtin	Silke	Trost	
Entsorgungsfachbetrieb	gemäß	§	56	KrWG	in	Verbindung	mit	EfbV.			·	Amtsgericht	Würzburg	HRB	5503		·	USt.-IdNr.:	DE	176952508		
Bankverbindung:	Sparkasse	Mainfranken	Würzburg		·	IBAN:	DE50	7905	0000	0042	0066	43		·	SWIFT-BIC:	BYLADEM1SWU

F R Ä N K I S C H E  E R D E N

Wir wollen keine Fremdstoffe ! ***

Die Qualitäts-Anforderungen für unsere RAL-gütegesicherten Komposte sind hoch, besonders im Hinblick auf die Sau-
berkeit (ohne Fremdstoffe!). Deshalb wollen wir bei der Anlieferung von Bio- und Gartenabfällen keine Fremdstoffe, wie 
z.B. Metall jeder Art (Alufolie, Draht, Bauzaun usw.), Kunststoff jeder Art, sog. kompostierbare Folien, Teer, Asphalt, Beton, 
Steine, Erdbesatz, Erdgemische mit Zuschlagstoffen (Styropor, Perlit und Blähton usw.), Glas, Altholz (druckkesselimprä-
gniertes Holz, Zaunlatte, Europalette, Stiele, usw.), Verpackungen jeder Art (Kunststoffsäcke, Papiersäcke, Pappkarton, 
ToGo-Becher, Styropor, Folien, Bonbonpapier usw.), Schnüre aller Art, Zigarettenstummel, etc! Liefern Sie Ihre Abfälle 
mit Fremdstoffen an, gilt die entsprechende Preiskategorie „mit Fremdstoffen“– dafür reichen schon geringe Ver-
schmutzungen aus (z.B. Bonbonpapier, Zigarettenstummel usw.). Gegebenenfalls wird die Annahme verweigert!

Damit wir gut miteinander auskommen ! – Betriebsordnung
Beachten Sie unsere Verhaltensregeln für Privat-Anlieferer. Diese stellen einen wesentlichen Beitrag zum Erhalt der 
Qualität unserer Komposte dar !

Was  darf angeliefert werden?
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Anlieferbedingungen für Gartenabfälle :
Gartenabfälle sind natürlich gewachsene Abfälle ohne Fremdstoffe *** mit einem Stammholz-Durchmesser von 
max. 25 cm und max. 4 Meter Länge, ohne Wurzelstöcke!
• Nur für private Anlieferer (Hobbygärtner) aus der Stadt und 

dem Landkreis Würzburg ist die Anlieferung von Gartenab-
fall täglich bis max. 5 m³ (Kubikmeter) kostenlos (ab 750 kg 
kostenpflichtig).  
Für Privatkunden (Hobbygärtner), die nicht aus der Stadt 
Würzburg oder dem Landkreis Würzburg stammen ist die 
Anlieferung immer kostenpflichtig.

• Das Grüngut stammt aus Ihrem privaten Garten/Grundstück, 
der/das an die öffentliche Abfallentsorgung angeschlossen ist. 
Sie liefern mit Privatfahrzeug selbst an. 

• Für die kostenlose Anlieferung sind Sie verpflichtet, sich in 
die Anlieferliste einzutragen. Falls Sie dies nicht tun, ist die 
Anlieferung kostenpflichtig! Sie müssen in einem solchen Fall 
über die Waage fahren und bezahlen die Anlieferung gemäß 
der aktuellen Preisliste. Tragen Sie sich nicht in die Anlieferliste 
ein bzw. bezahlen Sie nicht für die Anlieferung ist dies das Er- 
schleichen einer Dienstleistung und wird zur Anzeige gebracht.

• Wir sind gegenüber Stadt- und Landkreis Würzburg zum Nach-
weis verpflichtet, welche Mengen Grüngut aus Privathaushalten 
angeliefert werden.

• Die kostenlose Anliefermenge ist bis zur Gesamtmenge von 5 m³ 

(Kubikmeter) als Teillieferungen zulässig. Kostenlose Teilabla-
dungen über eine Gesamtmenge von mehr als 5 m³ sind unzu-
lässig. Liefermengen über 5 m³ gelten uneingeschränkt und in 
vollem Umfang (d.h. über die gesamte Menge) als gewerblich 
und sind daher kostenpflichtig. In diesem Fall bezahlen Sie die 
Anlieferung gemäß der aktuellen Preisliste.

• Zur eindeutigen Bestimmung der 5 m³-Grenze erfolgt von uns 
im Einzelfall hilfsweise eine Verwiegung der Gartenabfall-/
Rasenschnitt-Menge. Hier gelten 750 kg als Freigrenze. Liegt 
das Gewicht der Nettoanlieferung unter 750 kg gelten die 5 m³ 
als eingehalten. Dies gilt auch bei der Anlieferung von Rasen- 
schnitt.

• Anlieferungen durch Landschafts-/Gartenbau-Betriebe, Entsor-
ger, gewerbl. Transporteure, Gebäudedienstleister, Wohnungs-
gesellschaften und gewerbl. Dienstleister, Kommunen des Land-
kreis Würzburg, gelten als gewerblich.

• Eine Anlieferung kann nur dann als private Anlieferung gelten, 
wenn mit einem privaten Fahrzeug oder privat genutzten Fahr-
zeug angeliefert wird, also keinerlei Hinweis (Beschilderung) zu 
sehen sind, die auf ein gewerbliches Fahrzeug der oben auf ge- 
führten Bereiche hindeuten.

• Sie befolgen die Anweisungen unseres Betriebspersonals. 
• Vor der Anlieferung/Abladung melden Sie sich bei unserem 

Personal an.
• Die Gartenabfälle liefern Sie sortiert ohne Fremdstoffe*** an. 
• Verunreinigte Anlieferungen weisen wir zurück, d.h. 

wir verweigern gegebenenfalls die Annahme!
• Fremdstoffe*** entfernen Sie deshalb am besten bereits vor 

dem Anliefern !
• Schnüre, die zum Bündeln der Gartenabfälle verwendet 

wurden, entfernen Sie.

• Säcke aus Kunststoff, Papier etc., die mit Gartenabfällen gefüllt 
sind, entleeren Sie.

• Verpackungen, Fremdstoffe***, Säcke, Schnüre etc. nehmen Sie 
wieder mit und entsorgen diese in Ihrer Restmülltonne.

• Sie rauchen nicht auf unserem Gelände – 
es besteht Rauchverbot!

• Eltern haften für Ihre Kinder.
• Sie beachten die Verkehrsregelung auf unserem Gelände (StVO), 

fahren rücksichtsvoll und im Schritt-Tempo.

Als Gartenabfall (Grüngut) gilt – bis 5 m³ kostenlos: Gartenabfälle wie natürlich gewachsen, Stammdurchmesser bis 25 cm • Rasen- 
schnitt • Strauch-/Hecken-/Staudenschnitt • Laub • Unkraut • Fallobst • Blumen (ohne Draht/Kunststoffe) • Topfpflanzen (ohne Topf)
Stets kostenpflichtig ist: Stammholz ab einem Durchmesser von 25 cm, max. Länge 4 m • Wurzelstöcke • Bioabfall • Altstroh
Als Bioabfall gilt: Kartoffelschalen, Salatblätter, Gemüseputzreste • Obstschalen (auch Südfrüchte) • rohe pflanzliche Küchenabfälle 
(ohne Fleisch- und Fischreste, ohne Knochen und Gräten) • Kaffee- und Teesatz (mit Filter) • Brot- und Gebäckreste • Altstroh • Säge- 
späne von natürlich gewachsenem und unbehandeltem Holz (behandelte Sägespäne, z.B. von Pressplatten, gehören in den Restmüll)
HINWEIS: Material von Verkehrswege-Begleitflächen nehmen wir nicht an! (z.B. Mähgut von Straßenrändern, Bahntrassen, 
Flughäfen, Industriestandorten) • Friedhofsabfälle aus der Grabpflege (Fremdstoffe *** sind enthalten) nehmen wir nicht an!


